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          Stadtwerke Günzburg 

Wasserversorgung ( Abwasserreinigung (Tiefgarage ( Waldbad  

                       Heidenheimer Strasse 4, 89312 Günzburg

Benutzungsordnung für den

Wohnmobilstellplatz beim Waldbad

(Heidenheimer Strasse 6)

§ 1

Der beim Waldbad Günzburg, Heidenheimer Strasse 6, ausgewiesene, städtische Wohnmobilstellplatz dient nur zum Abstellen von Wohnmobilen zu Übernachtungszwecken. Der Wohnmobilstellplatz ist ganzjährig geöffnet. 

§ 2

Die Benutzung des Wohnmobilstellplatzes geschieht auf eigene Gefahr. Eine Bewachung des Platzes erfolgt nicht. 

§ 3

Die Benutzer haben je Wohnmobil und Nacht ein Entgelt von € 5,00 zu entrichten. Damit ist die Benutzung der ausgewiesenen Stellflächen und der Entsorgungsstation abgegolten. 

§ 3a

Für die ausschließliche Benutzung des Entsorgungsschachtes (ohne Übernachtung) ist eine Gebühr in Höhe von € 2,00 zu entrichten. 

§ 4

Das Entgelt ist zu Beginn der Stellplatznutzung am dafür vorgesehenen Automaten zu entrichten. Die Quittung ist gut sichtbar auf der Innenseite der Windschutzscheibe anzubringen.  

§ 5

Die Stellflächen sowie die Einrichtungen des Wohnmobilstellplatzes sind von jeglichem Abfall und Unrat sauber zu halten. Entstandene Schäden an den Einrichtungen des Wohnmobilstellplatzes sind unverzüglich zu melden.

§ 6

Offenes Feuer ist nicht erlaubt.  

§ 7

Das Personal der Stadtwerke übt das Platzrecht aus. Den Anweisungen der Beschäftigten ist Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Platzordnung können die Wohnmobile vom Platz verwiesen werden. 

§ 8

Die Platzordnung gilt ab dem 01.10.2002, geändert zum 01.06.2007 

Günzburg, den 09.05.2007
Johann Stelzle 
Werkleiter 
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